
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Information zur Bereitstellung von Konformitätsunterlagen nach der Verordnung (EU) 2025/40 
(PPWR) 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zuge der Umsetzung der Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle 
(PPWR) erreichen uns zunehmend Anfragen nach Konformitätserklärungen für die von uns gelieferten 
Verpackungen. 
 
Die Verantwortlichkeit für die Erstellung einer Konformitätsbewertung und der entsprechenden 
Konformitätserklärung ist grundsätzlich an die jeweilige Rolle des Wirtschaftsakteurs gemäß der PPWR 
geknüpft. 
 
Die Beutler Packaging GmbH sieht sich bei den von ihr gelieferten Produkten in der Regel als Lieferant 
von Verpackungskomponenten. Wir sind daher regelmäßig weder Erzeuger noch Hersteller der 
vollständigen Verpackung im Sinne der Verordnung (EU) 2025/40. Aus diesem Grund stellen wir keine 
Konformitätserklärungen im Sinne der PPWR für das vollständige Verpackungsprodukt aus. 
 
Selbstverständlich unterstützen wir unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen. 
Hierzu stellen wir insbesondere folgende Unterlagen zur Verfügung: 
 
• Erklärungen zur Einhaltung stoffrechtlicher Anforderungen (z. B. Artikel 5 PPWR), 
• Informationen zur Zusammensetzung der Verpackungskomponenten 
• Angaben zu Recyclingfähigkeit, Rezyklatgehalt oder biobasierten Anteilen (soweit verfügbar), 
• sowie weitere technische Unterlagen, die für die Erstellung Ihrer technischen Dokumentation und 

Konformitätsbewertung erforderlich sind. 

Unser Anspruch ist es, Ihnen sämtliche Informationen bereitzustellen, die Sie für die Erfüllung Ihrer 
gesetzlichen Verpflichtungen als verantwortlicher Wirtschaftsakteur benötigen. 
 
Für Rückfragen oder weitergehende Dokumentationsanforderungen stehen wir Ihnen 
selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Beutler Packaging GmbH 

 
 


